
Tabellarische Gegenüberstellung der Änderungen

Nr. Entwurfsfassung vom April 2019
zur Offenlage

überarbeitete Entwurfsfassung 
vom Januar 2020

zur erneuten Offenlage

Art der Änderung

Plandarstellung

1 - Entfall der Aufteilung in Bereiche 
unterschiedlicher Festsetzungen (WA1, 
WA2, WA3), unterschiedliche Festsetzungen 
sind nun den einzelnen Baukörpern 
(Baugrenzen) eingeschrieben

- Anpassung der zulässigen Höhen (TH und 
FH) entsprechend den Höhen des VEP, 
zuzüglich Höhenzuschlägen von jeweils ca. 
0,20 m auf die geplante Bebauung gemäß 
Vorhaben- und Erschließungsplan

- Reduktion der Geschossigkeit der zwei 
südlichen Mehrfamilienhäuser auf 3 
Vollgeschosse unter Wegfall des 
Staffelgeschosses

- geringfügige Erweiterung der Baufelder bei 
gleichbleibender Gebäudegröße, um die 
geplanten Balkone und Terrassen ebenfalls 
abzudecken.
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Nr. Entwurfsfassung vom April 2019
zur Offenlage

überarbeitete Entwurfsfassung 
vom Januar 2020

zur erneuten Offenlage

Art der Änderung

Textliche Festsetzungen

2
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TEIL ATEIL ATEIL ATEIL A BAUPLANUNGSRECHTLICHBAUPLANUNGSRECHTLICHBAUPLANUNGSRECHTLICHBAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGENE FESTSETZUNGENE FESTSETZUNGENE FESTSETZUNGEN        
gemäß § 9 Abs. 1 BauGBgemäß § 9 Abs. 1 BauGBgemäß § 9 Abs. 1 BauGBgemäß § 9 Abs. 1 BauGB    

 

1111 AAAArt der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO))rt der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO))rt der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO))rt der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO))    

Die Art der baulichen Nutzung ist als allgemeines Wohngebiet festgelegt. Allgemeine 
Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 
Zulässig sind: 
• Wohngebäude 
• die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 
 
Ausnahmsweise zulässig sind: 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
• Anlagen für Verwaltungen 
 
Nicht zulässig sind: 
• Gartenbaubetriebe 
• Tankstellen 
 
 
 
2222 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)    

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone (vgl. 
Planzeichnung) über die zulässige Grundflächenzahl (GRZ), die zulässige 
Geschossflächenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen 
festgesetzt.  
 
Die Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19 und § 20 BauNVO sind zulässig. Zur 
internen Gebietserschließung und zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze auf 
und unter dem Baugrundstück sowie zur Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 
14 BauNVO (u.a. Fahrradabstellplätze) darf die in § 17 Abs. 1 BauNVO definierte 
Obergrenze der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO für die unter § 19 
Abs. 3 S. 1 BauNVO aufgeführten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 
überschritten werden. Zur Kompensation sind die Flächen der über die 50% 
Überschreitung (GRZ II = 0,6) hinausgehenden zusätzlichen Flächennutzung als 
wasserdurchlässige Flächen herzustellen.  
 
Die Traufhöhe (TH) ist definiert als die Differenz zwischen dem Schnittpunkt der 
äußeren Wandhaut mit der Oberkante der Dacheindeckung und der Höhe der 
erschließenden Straße (OK Gehweg an der Grundstücksgrenze) an der das Grundstück 
erschließenden Seite am Grenzpunkt zum angrenzenden Flurstück Nr. 2534/2 (im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan als „Höhenbezugspunkt“ eingetragen). Bei 
Gebäuden mit Attika gilt hier die Oberkante der Attika sowie bei Gebäuden mit 
Staffelgeschossen die Brüstungs-Oberkante/Attika des darunter liegenden 
Vollgeschosses als oberer Bezugspunkt. 

Seite 3, „Teil A, 2 Maß der baul. Nutzung“

- Textanpassung aufgrund des Entfalls der 
Aufteilung in Bereiche unterschiedlicher 
Festsetzungen (WA1, WA2...)

- Präzisierung zur Ermittlung der 
Geschossflächenzahl
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Die Firsthöhe (FH) ist definiert als die Differenz zwischen dem Schnittpunkt der 
Oberkanten der Dacheindeckung und der Höhe der erschließenden Straße (wie vor 
definiert). Bei Gebäuden mit Attika gilt hier die Oberkante der Attika sowie bei 
Gebäuden mit Staffelgeschossen die Oberkante Attika des Staffelgeschosses als oberer 
Bezugspunkt. 
 
Höhenbezugspunkt ist hierbei jeweils der nördlichste Grenzpunkt des Plangebietes, 
zwischen Flurstück Nr. 2526/16 und 2534/2, an der Zweibrücker Straße, siehe Planeintrag 
im Planteil. 
 
 
 
3333 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)    

Im Bereich dieses Bebauungsplanes ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO 
anzuwenden. Für die in der Planzeichnung gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan 
dargestellten geplanten Gebäude wird die offene Bauweise festgesetzt. 

Die erforderlichen Grenzabstände gemäß LBauO sind einzuhalten. Im Bereich des 
Vordergebäudes entlang der Zweibrücker Straße ist eine Grenzbebauung an die 
westliche Grundstücksgrenze nur deckungsgleich zur vorhandenen Bebauung des 
angrenzenden Grundstücks Zweibrücker Straße 25 (Flst. Nr. 2534/2) zulässig. 
 
 
 
4444 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m § 23 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m § 23 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m § 23 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m § 23 

BauNVO)BauNVO)BauNVO)BauNVO)    

Die überbaubaren Flächen werden entsprechend der Planzeichnung gemäß § 23 Abs. 2 
BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt und durch die in den Planzeichnungen 
dargestellten geplanten Baukörper definiert. 
 
Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß bis 0,50 m ist 
zulässig. Ebenfalls zulässig ist die Überschreitung der dargestellten Begrenzungslinien 
der geplanten Baukörper zur Errichtung von Treppenhäusern, Feuertreppen, 
Vordächern und Windfängen, sowie Balkonen etc. entsprechend den Festsetzungen der 
LBauO für untergeordnete Bauteile. 
 
 
 
5555 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 AbStellung baulicher Anlagen (§ 9 AbStellung baulicher Anlagen (§ 9 AbStellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)s. 1 Nr. 2 BauGB)s. 1 Nr. 2 BauGB)s. 1 Nr. 2 BauGB)    

Die Gebäudestellung ergibt sich aus den im Bebauungsplan durch Baugrenzen 
festgelegten Baufenstern sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan. 

 

6666 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGBBauGBBauGBBauGB))))    

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind im WA 1 und WA 3 auf nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen. Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, 
soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen 
werden können. 
 

Seite 4, „Teil A, 2 Maß der baul. Nutzung“

- Präzisierung bezüglich der Zulässigkeit von 
Dach- bzw. Staffelgeschossen (+D) als nicht-
Vollgeschosse, entsprechend dem Hinweis 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde im 
Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange
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TEIL BTEIL BTEIL BTEIL B BBBBAUORDNUNGSRECHTLICHEAUORDNUNGSRECHTLICHEAUORDNUNGSRECHTLICHEAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN FESTSETZUNGEN FESTSETZUNGEN FESTSETZUNGEN    
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauOgemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauOgemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauOgemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO    

 

1111 Äußere Gestaltung baulicher AnlagenÄußere Gestaltung baulicher AnlagenÄußere Gestaltung baulicher AnlagenÄußere Gestaltung baulicher Anlagen    

 (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
 
1.1. Dachform und -neigung 

 Zulässig sind im WA 1 und WA 3 ausschließlich Flachdächer. 

 Im WA 2 sind Walmdächer mit einer maximalen Dachneigung von 25°, sowie die 
Ausbildung eines Mansarden-Geschosses mit Dachneigung bis 75° und Kniestöcke 
bis zur angegebenen maximalen Traufhöhe zulässig. Im straßenabgewandten 
Bereich sind auch Flachdachflächen zulässig. 

 Die Dachflächen von Walmdächern müssen die gleiche Dachneigung haben. 
Dachgauben auf geneigten sind zulässig. 

 Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 
BauNVO sind hiervon auch abweichende Dachformen und -neigungen zulässig. 

 

1.2 Materialien im Dachbereich 

 Eine Dacheindeckung von geneigten Dächern ist nur mit nicht glänzenden, 
kleinteiligen Ziegeln oder in mattem Zinkblech zulässig. 

 Die Farbe der Dacheindeckung hat bei Ziegeln aus den Farbspektren rot bis 
rotbraun und bei Blecheindeckungen in grau / anthrazit sowie zinkfarben zu 
erfolgen. 

 Flachdächer sind zu 100 % extensiv zu begrünen. 

 Hinweis: Gemäß dem Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit Regenwasser) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. (ATV-DVWK) ist für Niederschlagswasser, zwecks Versickerung oder 
Einleitung in ein oberirdisches Gewässer, das insbesondere von unbeschichteten 
metallgedeckten Flächen, die größer als 50 qm sind, abfließt, ein 
Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

 

1.3  Fassadengestaltung 

 Für die Außenwandflächen sind nur Putz und zulässig. Zur Fassadengestaltung 
sind in untergeordneten Teilflächen (max. 1/5 der jeweiligen Fassadenfläche) auch 
andere Materialien zulässig. 

 Fassaden sind überwiegend in gebrochenem weiß zu gestalten.  

 Zur Fassadengestaltung sind in Teilflächen auch kräftige, nicht grelle Farben 
zulässig. 

 Für die Baukörper der zweigeschossigen Bebauung im WA 3 ist eine vollflächig 
farbige Gestaltung zulässig. Hierzu sind abgetönte Farben zu verwenden. 

 

1.4 Nebengebäude 

 Nebengebäude sind in Konstruktion, Material und Farbe auf das Hauptgebäude 
abzustimmen. Flachdächer von Nebengebäuden sind extensiv zu begrünen. 

Seite 8, „Teil B, 1 Äußere Gestaltung...“

- Textanpassung aufgrund des Entfalls der 
Aufteilung in Bereiche unterschiedlicher 
Festsetzungen (WA1, WA2...)
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TEIL BTEIL BTEIL BTEIL B BBBBAUORDNUNGSRECHTLICHEAUORDNUNGSRECHTLICHEAUORDNUNGSRECHTLICHEAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN FESTSETZUNGEN FESTSETZUNGEN FESTSETZUNGEN    
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauOgemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauOgemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauOgemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO    

 

1111 Äußere Gestaltung baulicher AnlagenÄußere Gestaltung baulicher AnlagenÄußere Gestaltung baulicher AnlagenÄußere Gestaltung baulicher Anlagen    

 (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
 
1.1. Dachform und -neigung 

 Zulässig sind im WA 1 und WA 3 ausschließlich Flachdächer. 

 Im WA 2 sind Walmdächer mit einer maximalen Dachneigung von 25°, sowie die 
Ausbildung eines Mansarden-Geschosses mit Dachneigung bis 75° und Kniestöcke 
bis zur angegebenen maximalen Traufhöhe zulässig. Im straßenabgewandten 
Bereich sind auch Flachdachflächen zulässig. 

 Die Dachflächen von Walmdächern müssen die gleiche Dachneigung haben. 
Dachgauben auf geneigten sind zulässig. 

 Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 
BauNVO sind hiervon auch abweichende Dachformen und -neigungen zulässig. 

 

1.2 Materialien im Dachbereich 

 Eine Dacheindeckung von geneigten Dächern ist nur mit nicht glänzenden, 
kleinteiligen Ziegeln oder in mattem Zinkblech zulässig. 

 Die Farbe der Dacheindeckung hat bei Ziegeln aus den Farbspektren rot bis 
rotbraun und bei Blecheindeckungen in grau / anthrazit sowie zinkfarben zu 
erfolgen. 

 Flachdächer sind zu 100 % extensiv zu begrünen. 

 Hinweis: Gemäß dem Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit Regenwasser) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. (ATV-DVWK) ist für Niederschlagswasser, zwecks Versickerung oder 
Einleitung in ein oberirdisches Gewässer, das insbesondere von unbeschichteten 
metallgedeckten Flächen, die größer als 50 qm sind, abfließt, ein 
Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

 

1.3  Fassadengestaltung 

 Für die Außenwandflächen sind nur Putz und zulässig. Zur Fassadengestaltung 
sind in untergeordneten Teilflächen (max. 1/5 der jeweiligen Fassadenfläche) auch 
andere Materialien zulässig. 

 Fassaden sind überwiegend in gebrochenem weiß zu gestalten.  

 Zur Fassadengestaltung sind in Teilflächen auch kräftige, nicht grelle Farben 
zulässig. 

 Für die Baukörper der zweigeschossigen Bebauung im WA 3 ist eine vollflächig 
farbige Gestaltung zulässig. Hierzu sind abgetönte Farben zu verwenden. 

 

1.4 Nebengebäude 

 Nebengebäude sind in Konstruktion, Material und Farbe auf das Hauptgebäude 
abzustimmen. Flachdächer von Nebengebäuden sind extensiv zu begrünen. 

- Textergänzung entsprechend dem Hinweis 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde im 
Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange

- Textanpassung aufgrund des Entfalls der 
Aufteilung in Bereiche unterschiedlicher 
Festsetzungen (WA1, WA2...)
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1.5 Energie- und Warmwassergewinnungsanlagen 

 Anlagen zur Energie- sowie zur Warmwassergewinnung auf dem Dach sind 
zulässig. 

 

 

2222 Gestaltung der unbebauten GrundstücksflächenGestaltung der unbebauten GrundstücksflächenGestaltung der unbebauten GrundstücksflächenGestaltung der unbebauten Grundstücksflächen    

 (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 Aufschüttungen und Abgrabungen des Grundstücks zur Herstellung von 
Zufahrten, ebenerdigen Gebäudezugängen sowie erforderlicher 
Feuerwehrzufahrten sind zulässig. Aufschüttungen dürfen eine Höhe von 1,00 m, 
Abgrabungen eine Tiefe von 1,00 m über bzw. unter das vorhandene Gelände 
nicht überschreiten.  

 Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit 
sie nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen 
benötigt werden, landschaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu 
unterhalten. Steingärten sind nicht zulässig (vgl. Flyer „Entsteint euch! – für mehr 
Vielfalt im Garten“, LfU Rlp, Mai 2017). 

 Zur Befestigung von Wegen, Zufahrten (mit Ausnahme der Tiefgaragenzufahrt) 
und Stellplätzen, die sich nicht in Gebäuden befinden, sind nur 
versickerungsfähige Materialien (z.B. Pflaster mit großen Fugen, Rasengittersteine, 
wassergebundene Decken etc.) zulässig. Der Abflussbeiwert darf maximal 0,7 
betragen. 

 
 
 
3333 EinfriedungenEinfriedungenEinfriedungenEinfriedungen    

 (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 Straßenseitige Einfriedungen sind nur in Form von Hecken und/oder 
durchsichtigen Zäunen (z.B. Gitterzaun) vorzusehen und in einer Höhe von 1,00 bis  
1,20 m zulässig (Bezugshöhe: OK eigenes Grundstück). Einfriedungen zu den 
angrenzenden Nachbargrundstücken hin sind nur in Form von Hecken und/oder 
durchsichtigen Zäunen (z.B. Gitterzaun) bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig 
(Bezugshöhe: OK eigenes Grundstück). 

    
    
    
4444 WerbeanlagenWerbeanlagenWerbeanlagenWerbeanlagen    

 (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung sowie Werbeanlagen sind an 
den Gebäudefassaden sowie an der Grundstückseinfahrt nur bis zu einer Fläche 
von 0,25 qm je Einzelschild zulässig. Mehrere Einzelschilder dürfen eine 
Gesamtfläche von 0,50 qm nicht überschreiten. Sichtbehinderungen im Ein- und 
Ausfahrtsbereich sind zu vermeiden. 

 Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen 
Wechsel aufleuchtendem Licht sind unzulässig. 

 
 

Seite 9, „Teil B, 3 Einfriedungen“

- Textergänzung entsprechend dem Hinweis 
des LBM im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange
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5555 Sonstige bauordnungsrechtliche FestsetzungenSonstige bauordnungsrechtliche FestsetzungenSonstige bauordnungsrechtliche FestsetzungenSonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen    

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 LBauO) 

 Außerhalb von Gebäuden befindliche Standorte von Fahrradabstellanlagen und 
Müllbehältern sind vor Einsicht aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschirmen 
und in geeigneter Weise zu umpflanzen. 

    

Seite 10, „Teil B, 3 Sonstige...“

- Textergänzung entsprechend dem Hinweis 
des LBM im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange
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10101010 VorschriftennachweisVorschriftennachweisVorschriftennachweisVorschriftennachweis    

Die den Plangrundlagen zugrunde liegenden Vorschritten und Regelwerke können im 
Stadtbauamt Landau in der Pfalz (Königstr. 21) im Bürgerbüro, Zimmer 2, eingesehen 
werden. 
 

 

Seite 15, „Teil C, 10 Hinweise“

- Textergänzung entsprechend dem Hinweis 
der Wintershall Dea GmbH im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
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6666 PlanungskonzeptPlanungskonzeptPlanungskonzeptPlanungskonzept    

6.1 Städtebau 
  Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „C 36, Zweibrücker Straße 23“ 

soll die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachnutzung 
einer bisher gewerblich genutzten Fläche innerhalb der grundsätzlich 
eher wohnbaulich geprägten Umgebung, in Form von vier freistehenden 
Mehrfamilienhäusern sowie 6 freistehenden Zweifamilienhäusern auf den 
Flurstücken Nr.  2532, 2526/16, 2532/4, 2531 und 2532/3, Zweibrücker 
Straße, 76829 Landau/Pfalz schaffen und in diesem Zusammenhang eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten 
(vgl. § 1 Abs. 5 BauGB). 

 
  Die Wiedernutzbarmachung der gewerblich genutzten Fläche sowie die 

Erschließung der Brachflächen entspricht neben dem Ziel des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden (vgl. § 1 a Abs. 2 BauGB) und den Zielen 
bezüglich der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 
des Umbaus vorhandener Ortsteile (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) auch den 
kommunalen Entwicklungsabsichten der Stadt Landau. 

  Für den Standort im Stadtgefüge spricht des Weiteren, dass das 
Plangebiet in fußläufiger Erreichbarkeit der Innenstadt liegt und auch 
durch den ÖPNV gut angebunden ist. Damit entspricht die Planung auch 
den Vorgaben des BauGB, wonach in der Bauleitplanung insbesondere 
eine auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichtete 
städtebauliche Entwicklung anzustreben ist und die Belange des nicht 
motorisierten Verkehrs ebenso zu berücksichtigen sind (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 
9 BauGB). 

 
 
  Erläuterung der Planung 
  Grundgedanke der Planung ist es, für die städebauliche Nachverdichtung 

im Rahmen der Umnutzung des Geländes zu ordnen und rechtlich zu 
sichern. 

 
  Im Bereich des Plangebietes ist eine Projektentwicklung mit den im 

Folgenden genannten baulichen Maßnahmen geplant. Die Regelungen 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „C 36, Zweibrücker Straße 23“ 
dienen dazu das Einfügen der Planung in die prägende Umgebung zu 
sichern. 

 
  Bei der geplanten Bebauung handelt es sich um vier freistehende 

Mehrfamilien-Wohnhäuser, sowie 6 freistehende Zweifamilienhäuser. Die 
Wohnanlage beinhaltet insgesamt 77 Wohneinheiten. Hierbei ist unter 
Berücksichtigung der Quotierungsrichtlinie der Stadt Landau geplant, im 
nördlichen Baukörper (Kopfbau) geförderten Mietwohnraum nach 
Landeswohnraumfördergesetz (LWoFG) herzustellen. Insgesamt, für alle 
Wohngebäude, ist eine Grundfläche von ca. 2.340 qm geplant. 

 
  An der „Zweibrücker Straße“ soll im WA 2 zur Fortsetzung der 

Straßenflucht unter Übernahme der Geschossigkeit und Dachformen der 
umgebenden Bebauung, ein Kopfbau der Gesamtanlage entstehen. 

Seite 12, „Teil A, 6.1 Städtebau“

- Anpassung der Anzahl der Wohneinheiten 
an die aktuelle Planung (72 WE)

- Prüfung und Korrektur der Flächenangabe
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6666 PlanungskonzeptPlanungskonzeptPlanungskonzeptPlanungskonzept    

6.1 Städtebau 
  Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „C 36, Zweibrücker Straße 23“ 

soll die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachnutzung 
einer bisher gewerblich genutzten Fläche innerhalb der grundsätzlich 
eher wohnbaulich geprägten Umgebung, in Form von vier freistehenden 
Mehrfamilienhäusern sowie 6 freistehenden Zweifamilienhäusern auf den 
Flurstücken Nr.  2532, 2526/16, 2532/4, 2531 und 2532/3, Zweibrücker 
Straße, 76829 Landau/Pfalz schaffen und in diesem Zusammenhang eine 
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten 
(vgl. § 1 Abs. 5 BauGB). 

 
  Die Wiedernutzbarmachung der gewerblich genutzten Fläche sowie die 

Erschließung der Brachflächen entspricht neben dem Ziel des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden (vgl. § 1 a Abs. 2 BauGB) und den Zielen 
bezüglich der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 
des Umbaus vorhandener Ortsteile (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) auch den 
kommunalen Entwicklungsabsichten der Stadt Landau. 

  Für den Standort im Stadtgefüge spricht des Weiteren, dass das 
Plangebiet in fußläufiger Erreichbarkeit der Innenstadt liegt und auch 
durch den ÖPNV gut angebunden ist. Damit entspricht die Planung auch 
den Vorgaben des BauGB, wonach in der Bauleitplanung insbesondere 
eine auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichtete 
städtebauliche Entwicklung anzustreben ist und die Belange des nicht 
motorisierten Verkehrs ebenso zu berücksichtigen sind (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 
9 BauGB). 

 
 
  Erläuterung der Planung 
  Grundgedanke der Planung ist es, für die städebauliche Nachverdichtung 

im Rahmen der Umnutzung des Geländes zu ordnen und rechtlich zu 
sichern. 

 
  Im Bereich des Plangebietes ist eine Projektentwicklung mit den im 

Folgenden genannten baulichen Maßnahmen geplant. Die Regelungen 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „C 36, Zweibrücker Straße 23“ 
dienen dazu das Einfügen der Planung in die prägende Umgebung zu 
sichern. 

 
  Bei der geplanten Bebauung handelt es sich um vier freistehende 

Mehrfamilien-Wohnhäuser, sowie 6 freistehende Zweifamilienhäuser. Die 
Wohnanlage beinhaltet insgesamt 77 Wohneinheiten. Hierbei ist unter 
Berücksichtigung der Quotierungsrichtlinie der Stadt Landau geplant, im 
nördlichen Baukörper (Kopfbau) geförderten Mietwohnraum nach 
Landeswohnraumfördergesetz (LWoFG) herzustellen. Insgesamt, für alle 
Wohngebäude, ist eine Grundfläche von ca. 2.340 qm geplant. 

 
  An der „Zweibrücker Straße“ soll im WA 2 zur Fortsetzung der 

Straßenflucht unter Übernahme der Geschossigkeit und Dachformen der 
umgebenden Bebauung, ein Kopfbau der Gesamtanlage entstehen. 
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  Dieser erhält ein Mansard- und Walmdach, mit einer Traufhöhe von 
maximal 11,25 Metern und einer Firsthöhe von maximal 13,75 Metern (3 
Vollgeschosse zuzüglich Dachgeschoss). 

 
  Im weiteren Grundstücksverlauf ist vorgesehen im WA 1, entlang der 

östlichen Grundstücksgrenze hintereinander gereiht, an die bestehende 
Bebauung der „Robert-Koch-Straße“ angelehnt, drei dreigeschossige 
Baukörper-Riegel mit Flachdächern, mit einer Traufhöhe von maximal 
11,25 Metern und einer Gebäudehöhe von maximal 13,75 Metern (3 
Vollgeschosse zuzüglich Staffelgeschoss) zu errichten. 

 
  Entlang der westlichen Grundstücksgrenze sollen im WA 3 unter Bezug 

auf die in der umgebenden Bebauung vorhandene Höhen- und 
Größenstaffelung 6 Einzelhäuser als Zweifamilienhäuser mit Flachdächern 
hergestellt werden, mit einer Traufhöhe von maximal 8,25 Metern und 
einer Gebäudehöhe von maximal 11,75 Metern (2 Vollgeschosse zuzüglich 
Staffelgeschoss). 

 
  Durch eine intensive Begrünung der durch die Tiefgarage unterbauten, als 

auch nicht unterbauten Flächen des Grundstücks sollen dem 
Nutzungszweck dienende, attraktive Aufenthaltsflächen im Freien 
geschaffen werden. Hierzu zählen insbesondere die auf dem Grundstück 
geplanten Kinderspielplätze als auch die vorgesehene fußläufige 
Wegebeziehung von der Zweibrücker Straße zum vorhandenen Fußweg 
parallel zur Röntgenstraße.  

 

Seite 13, „Teil A, 6.1 Städtebau“

- Textanpassung aufgrund des Entfalls der 
Aufteilung in Bereiche unterschiedlicher 
Festsetzungen (WA1, WA2...)

- Anpassung der zulässigen Trauf- und 
Gebäudehöhen, sowie Angabe zu 
Staffelgeschossen
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6.2 Verkehr 
  Das Plangebiet ist bereits über die Zweibrücker Straße erschlossen. Starke 

Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen sind nicht zu erwarten, da 
sich durch die geplanten 74 Wohneinheiten die bereits vorhandenen 
Fahrzeugbewegungen nur geringfügig erhöhen. 

 
  Die verkehrliche Erschließung des Baugrundstücks erfolgt zukünftig über 

eine neu herzustellende Zufahrt an der nordöstlichen Grundstücksecke 
von der Zweibrücker Straße. 

 
  Auf dem Gelände werden neben Grünanlagen und Zufahrtswegen auch 

eine Tiefgarage angelegt. Als Stellplatzschlüssel wurde hierbei in 
Anlehnung an die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen 
Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 2000 über die „Zahl, Größe und 
Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge“ der Ansatz „1,5 
Stellplätze je Wohnung“ für reguläre Wohnungen, sowie „1,0 Stellplätze 
je Wohnung“ im geförderten Mietwohnungsbau getroffen. Insgesamt ist 
daher die Errichtung von 91 Stellplätzen auf dem Grundstück vorgesehen. 
In diesem Zusammenhang soll das Grundstück mit einer gemeinsamen 
Tiefgarage zur Unterbringung des Großteils der Stellplätze (87 Stellplätze) 
unterbaut werden. Zusätzlich werden 4 Stellplätze oberirdisch hergestellt. 

   
 

6.3 Technische Infrastruktur 
  Das Plangebiet kann über die bestehende technische Infrastruktur (Ver- 

und Entsorgung) erschlossen werden. Details wurden mit den Ver- und 
Entsorgungsträgern im Vorfeld abgestimmt. 

 
  Aufgrund der Unterbauung durch eine Tiefgarage ist eine Versickerung 

des anfallenden Niederschlagswassers auf dem Grundstück nicht möglich. 
Die Ableitung des Niederschlagswassers kann über die bestehende 
Kanalisation erfolgen. 

 
  Zur Regenwasserrückhaltung und verzögerten Einleitung sind die nicht 

befestigten oder begrünten Freiflächen, sowie nicht genutzte 
Dachflächen extensiv zu begrünen.  Hierbei ist eine Rückhaltung von 
Niederschlagswasser in Höhe von 4 m3 / 100 m2 versiegelter Fläche oder 
eine Drosselabflussspende von 16 l/s*ha einzuhalten. Rückhalt und 
Drosselung können z.B. über entsprechende Dachbegrünungssysteme mit 
Rückhaltevolumen realisiert werden.  

 
  Zur Sicherung gegen Rückstau des Abwassers aus dem Kanal ist bei der 

Herstellung von ebenerdigen Zugängen oder Kelleröffnungen zu 
beachten, dass als Rückstauebene die Straßenhöhe an der Anschlussstelle 
zzgl. 10 cm gilt. (Abwassersatzung §11 Abs. 2) 

 
 

Seite 15, „Teil A, 6.2 Verkehr“

- Textkorrektur, gemäß Plananpassung sind 
72 Wohneinheiten geplant

- Textergänzung zu geplanten 
Altenwohnungen gemäß VV Stellplätze
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7777 FachgutachtenFachgutachtenFachgutachtenFachgutachten    

7.1 Boden 
 

  Für das Plangebiet wurde ein Boden-Gutachten zur Ermittlung des 
Baugrundes, der Tragfähigkeit, der Gründung, der Versickerungsfähigkeit 
und der Bodenzusammensetzung erstellt.  

 
  Gemäß der geotechnischen Untersuchung sind die anstehenden 

Bodenschichten vergleichsweise setzungsunempfindlich und gut 
tragfähig, jedoch als schwach durchlässig und daher für eine gezielte 
Versickerung als ungeeignet zu bewerten. 

7.2 Immissionen 
 

 Unter dem Gesichtspunkt der „Lärmvorsorge“ hat der Vorhabenträger 
insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die 
Geräuschverhältnisse an störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung 
sowie von Verkehrslärmeinwirkungen in das Plangebiet durch den Kfz-
Verkehr auf der Zweibrücker Straße und die Tiefgaragenzufahrt eine 
schalltechnische Untersuchung erarbeiten lassen. 

 
 Durch die Verkehrslärmeinwirkungen werden die Fassaden der geplanten 

Gebäude im nördlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans von 
Überschreitungen der Orientierungswerte betroffen, hier sind 
Festsetzungen zum passiven Schallschutz erforderlich. 

 
 Mit den aus dem schalltechnischen Gutachten übernommenen 

Festsetzungen wird den Belangen des Schallschutzes und den 
Anforderungen der im Plangebiet gestatteten schutzwürdigen Nutzung 
im erforderlichen Maß Rechnung getragen. 

 

7.3 Umweltbelange und Fachbeitrag Artenschutz 
 

 Im Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB und § 1 a BauGB sind allerdings nach wie vor darzustellen und in 
der Abwägung zu berücksichtigen. 

 
 Aufgrund der Nutzungsgeschichte mit überwiegend gewerblicher 

Vornutzung liegen in Bezug auf einzelne Schutzgüter im Plangebiet 
bereits deutliche Beeinträchtigungen vor. Die wesentlichen Eingriffe des 
vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgen durch den 
Verlust von Gehölzen im Plangebiet, aufgrund der im Rahmen der 
Realisierung des Vorhabens erforderlichen Baufreimachung des 
Plangebiets. 

 

Seite 16, „Teil A, 7.2 Immissionen“

- Textergänzung mit dem Ergebnis des 
Schallschutzgutachtens
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 Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird für die beiden Allgemeinen Wohngebiete 
mit 1,0 bestimmt und bewegt sich somit innerhalb der nach der 
Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. 

 Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan orientiert sich mit seinen 
Festsetzungen bezüglich Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl 
(GFZ) hiermit auch an den in der näheren Umgebung vorhandenen Werten. 

 Die angrenzende Bebauung weist vier Vollgeschosse (entlang der Robert-Koch-
Straße), drei Vollgeschosse der Bebauung in zweiter Reihe an der Zweibrücker 
Straße, sowie zwei Vollgeschosse (entlang der Röntgenstraße und 
Sauerbruchstraße) auf. Es wird daher für den Geltungsbereich des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine Bebauung mit zwei bzw. drei 
Vollgeschossen zuzüglich Staffelgeschoss bzw. Dachgeschoss festgesetzt. 

 Über den Vorhaben- und Erschließungsplan wird zusätzlich eine 
Höhenstaffelung der geplanten Baukörper von Ost nach West von drei auf zwei 
Vollgeschosse festgelegt, welcher den örtlichen Gegebenheiten der 
angrenzenden Bebauung Rechnung trägt. 

  Aufgrund der niedrigeren Höhenlage des Plangebietes als die angrenzenden 
Grundstücke, wird die Herstellung von Staffelgeschossen im WA 1 und WA 3 
bzw. eines ausgebauten Dachgeschosses im WA 2 entlang der Zweibrücker 
Straße als oberste Geschosse, unter Einhaltung der Abstandsflächen nach 
LBauO zugelassen. Die Staffelgeschosse stellen keine Vollgeschosse im Sinne der 
LBauO dar. 

 Somit ist gewährleistet, dass bezüglich der Höhenentwicklung nur Gebäude 
entstehen, die sich in die „Höhenlandschaft“ des Ortsbildes bzw. der direkten 
Umgebung integrieren.  

 Neben der Geschossigkeit werden auch Werte für die maximale Wandhöhe und 
die maximale Firsthöhe eines Gebäudes festgesetzt. Beide Regelungen leiten 
sich aus der tatsächlichen baulichen Situation im Bestand bzw. im benachbarten 
Umfeld ab. Im vorliegenden Fall erfolgen die Höhenfestsetzungen, um 
unmaßstäbliche Gebäudehöhen zu vermeiden und eine harmonische Einfügung 
in die umgebende Bebauung zu gewährleisten.  

 Für das WA 1 werden als Traufhöhe (TH) maximal 11,25 m, für die Fristhöhe 
(FH) maximal 13,75 m festgesetzt. Für das WA 2 werden als Traufhöhe (TH) 
maximal 11,25 m, für die Fristhöhe (FH) maximal 13,75 m festgesetzt. Für das 
WA 3 werden als Traufhöhe (TH) maximal 8,25 m, für die Fristhöhe (FH) 
maximal 11,75 m festgesetzt. Höhenbezugspunkt ist hierbei jeweils der 
nördlichste Grenzpunkt des Plangebietes, zwischen Flurstück Nr. 2526/16 und 
2534/2, an der Zweibrücker Straße. 
    

Überbaubare Grundstücksfläche: Überbaubare Grundstücksfläche: Überbaubare Grundstücksfläche: Überbaubare Grundstücksfläche:     

 Zur Gewährleistung des abgestimmten städtebaulichen Konzeptes und des 
darin festgelegten Wohnungs- und Grundstücksgefüges wurde für die 
Bebauung die offene Bauweise bestimmt.  

 Die überbaubaren Flächen des Bebauungsplanes werden durch die Festsetzung 
von Baugrenzen definiert, wobei die räumliche Anordnung und Ausdehnung 
der Baugrenzen bewusst in enger Anlehnung an den Vorhaben- und 
Erschließungsplan erfolgt. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 
Ausmaß kann unter Einhaltung der Abstandsflächenregelungen gemäß LBauO 
zugelassen werden.    

Seite 18, „Teil B, 1 Maß der baul. Nutzung“

- Textanpassung aufgrund des Entfalls der 
Aufteilung in Bereiche unterschiedlicher 
Festsetzungen (WA1, WA2...)

- Anpassung der zulässigen Trauf- und 
Gebäudehöhen
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Teil CTeil CTeil CTeil C FlächenbilanzFlächenbilanzFlächenbilanzFlächenbilanz    
 

Flächenbezeichnung Größe in qm Anteil in % 

Geltungsbereich 5464 100,00 % 

Baufläche 3623 66,31 % 

Verkehrsfläche 279 5,11 % 

Öffentliche Grünfläche 0 0,00 % 

Private Grünfläche 1562 28,58 % 

 

Seite 23, „Teil C, Flächenbilanz“

- Prüfung und Korrektur der Flächenangaben
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